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Pressemitteilung vom 22.02.2017 

 

 

Disziplinarverfahren gegen den vormaligen Oberbürgermeister der 
Stadt Ingolstadt Dr. Lehmann eingeleitet 

 

 

Die Landesanwaltschaft Bayern hat ein Disziplinarverfahren gegen den vor-

maligen Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, Herrn Dr. Alfred Lehmann, 

eingeleitet. Der sich im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

gegen den ehemaligen kommunalen Wahlbeamten ergebende Anfangsver-

dacht der Bestechlichkeit begründet zugleich den hinreichenden Verdacht auf 

das Vorliegen eines Dienstvergehens. Soweit zum derzeitigen Zeitpunkt Aus-

sagen zum Sachverhalt getroffen werden können, verweisen wir auf die 

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt vom 08.12.2016, der zu-

folge gegen den Alt-OB der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit im Zusam-

menhang mit dem Verkauf des Alten Krankenhauses und dem Erwerb einer 

Wohnung durch Herrn Dr. Lehmann in der dort neu erstellten Wohnanlage 

vorliegt. 

 

Die Regierung von Oberbayern hat ihre Disziplinarbefugnisse auf die Lan-

desanwaltschaft Bayern übertragen und um Prüfung der Einleitung eines Dis-

ziplinarverfahrens gebeten. Die Landesanwaltschaft Bayern hat im Rahmen 

von Vorermittlungen auszugsweise Einsicht in die Strafermittlungsakten ge-

nommen. 
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Das nunmehr eingeleitete Disziplinarverfahren wird bis zum Abschluss des 

Strafverfahrens ausgesetzt. Dies erfolgt, um parallele Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft und der Disziplinarbehörde zu vermeiden. Sollte im Straf-

verfahren öffentliche Klage gegen den Beamten erhoben werden, wäre das 

Disziplinarverfahren von Gesetzes wegen zwingend auszusetzen. 

 

Das Bayerische Disziplinargesetz gilt auch für kommunale Wahlbeamte wie 

den ehemaligen Ingolstädter Oberbürgermeister. Es sieht als mögliche Dis-

ziplinarmaßnahmen gegen Ruhestandsbeamte die anteilige Kürzung des 

monatlichen Ruhegehalts um höchstens ein Fünftel auf längstens fünf Jahre 

oder die Aberkennung des Ruhegehalts vor. 

 

 

gez. Robert Kirchmaier 

Oberlandesanwalt 

Pressesprecher 

 

 

 
Hinweis: Seit Juli 2016 können Sie der Landesanwaltschaft Bayern über Twitter folgen 
(@LA_Bayern). 

 

 

 

 

 
  


